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PV Mensa FH Güstrow  

 
 
 

Pachtvertrag 
 

WE 40017 
 

 

zwischen dem 
 
 

Land Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch das  
Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg, 
Neustrelitzer Str. 121, 17033 Neubrandenburg, 
dieses vertreten durch den Leiter  
 
Steuer-Nr. 090/144/00793, Finanzamt Schwerin  

 
 

- nachfolgend „Verpächter" genannt – 
 
 
 

und 
 
 
 
vertreten durch  
 
Steuer-Nr.  
USt.-Ident.-Nr. DE 

- nachfolgend „Pächter'' genannt - 
 

 
 
 
 

Präambel 

Das Land Mecklenburg - Vorpommern hat in der Liegenschaft Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow eine Mensa sowie eine Cafeteria eingerichtet. Die 
Betreibung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen werden mit nachstehender Vereinbarung 
dem Pächter übertragen. 
 
Die nachfolgend genannten Unterlagen werden Bestandteil des Vertrages: 
 
Anlage 1: Lageplan der Mensa mit Bewirtungsraum 
Anlage 2: Inventarverzeichnis Küchengeräte und Technik 
Anlage 3: Hausordnung 
Anlage 4: Brandschutzordnung  
Anlage 5: Übergabeprotokoll vom … [Datum der Übergabe] 
Anlage 6: Bewirtschaftungskonzept für den Betrieb der Mensa vom [Datum des Angebots]  
Anlage 7: Inventarverzeichnis Geschirr, Besteck, Tabletts (Eigentum Verpächter) 
Anlage 8: Inventarverzeichnis eingebrachtes Eigentum des Pächters  
Anlage 9: Betriebskostenverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
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§ 1 Pachtgegenstand  

1.1 Der Verpächter vergibt an den Pächter die Betreibung und Bewirtschaftung der Mensa be-
stehend aus einer Vollküche, einschließlich Speisenausgabe, Bewirtungsraum, Lager- und 
Umkleideräumen sowie die Cafeteria für die Pausenversorgung auf eigene Rechnung und 
Gefahr. 

1.2 Der Pachtgegenstand ist dem Pächter im Einzelnen bekannt. Der Pächter übernimmt den 
Pachtgegenstand in dem Zustand, in dem er sich bei der Übergabe befindet. Die Übergabe 
des Pachtgegenstandes wird mittels eines Protokolls dokumentiert, das als Übergabeproto-
koll (Anlage 5) Bestandteil dieses Vertrages wird. 

1.3 Beim Betrieb ist die Hausordnung/Brandschutzordnung (Anlagen 3 und 4) zu beachten. 

§ 2  Pachtzweck und persönliche Betreibung 

2.1 Der Pachtgegenstand dient dem Zweck, für die Auszubildenden, Studenten, Mitarbeiter und 
Seminarteilnehmer an der Fachhochschule Güstrow das Mittagsangebot bereit zu stellen.  

2.2 Das vorgelegte Bewirtschaftungskonzept des Pächters. (Anlage 6) ist Grundlage der Be-
triebsführung. Änderungen am Bewirtschaftungskonzept bedürfen der Zustimmung des Ver-
pächters. 

2.3 Der Verpächter verpflichtet sich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, Änderungen 
in der Betreiberstruktur zuzustimmen. Handelsrechtlich relevante Veränderungen beim 
Pächter sind anzeigepflichtig.  

2.4 Der Pächter kann nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verpächters eine kon-
kret benannte, fachlich kompetente Person als Betriebsleiter benennen. Änderungen 
bei der betriebsleitenden Person sind zustimmungspflichtig. 

2.5 Die Unterverpachtung für den gesamten Betrieb ist ausgeschlossen. 

§ 3 Pachtzeit 

3.1 Der Pachtvertrag beginnt am 01.08.2024 und endet am 31.12.2027. Wird der Vertrag nicht 
6 Monate vor Ablauf gekündigt, verlängert sich die Laufzeit jeweils um ein Jahr, höchstens 
jedoch auf eine Gesamtlaufzeit von acht Jahren bis zum 31.12.2032. 

3.2 Setzt der Pächter den Gebrauch der Pachtsache nach Ablauf der Pachtzeit fort, so 
gilt der Pachtvertrag nicht als verlängert; § 545 BGB findet keine Anwendung. 

3.3 Beide Vertragsparteien dürfen diesen Vertrag während der festen Vertragslaufzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist nur aus wichtigem Grund kündigen. 

3.4 Ein wichtiger Grund für den Verpächter liegt insbesondere vor, wenn: 

(1) der Pächter mit der Zahlung von Nebenkosten trotz zweifacher schriftlicher Mah-
nung länger als 2 Monate in Rückstand ist; 

(2) der Pächter schwerwiegend oder wiederholt gegen die sich aus diesem Pacht- 
und Bewirtschaftungsvertrag ergebenden Pflichten verstößt; 

(3) der Pächter Steuern oder Sozialversicherungsbeträge nicht bezahlt; 

(4) der Pächter irreführende oder unrichtige Angaben über seinen Geschäftsbe-
trieb macht; 

(5) gegen einen Gesellschafter oder Geschäftsführer des Pächters rechtskräftig ein 
wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), ein vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), 
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eine Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) besteht oder ein strafgerichtliches Urteil 
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 
Tagessätzen ausgenommen Verkehrsdelikte, ergangen ist; 

(6) der Pächter in Bezug auf die Feststellung der relevanten Umsätze eine mangelhafte 
Buchführung hat, 

(7) über das Vermögen des Pächters ein Insolvenzverfahren beantragt worden ist oder 
die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 

3.5 Der Pächter hat nach schriftlicher Anmahnung durch den Verpächter bis zum Ablauf einer 
angemessenen Frist Gelegenheit, eine mangelhafte Leistung nach 3.4 (2), (4) oder (6) 
abzustellen. Verstreicht diese Frist ohne Behebung der mangelhaften Leistung durch den 
Pächter, wird der Verpächter eine zweite Mahnung mit weiterer Fristsetzung schriftlich vor-
nehmen. Nach Verstreichen dieser zweiten Frist steht dem Verpächter das Sonderkündi-
gungsrecht zu. 

3.6 Sollte der Betrieb des Pachtgegenstandes ganz oder vorübergehend eingestellt werden (aus 
Gründen der höheren Gewalt), so ruhen die beiderseitigen Verpflichtungen für diese Zeit. 
Dem Pächter stehen hierfür Schadensersatzansprüche nicht zu. 

3.7 Im Falle der Kündigung des Pachtverhältnisses aus wichtigem Grund hat die kündigende 
Partei gegenüber der anderen Vertragspartei einen Anspruch auf Ersatz des aufgrund der 
vorzeitigen Vertragsbeendigung entstehenden Schadens. Für die gerichtliche Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen wird eine Ausschlussfrist von einem Jahr seit Ver-
tragsende vereinbart; diese Frist kann einvernehmlich schriftlich verlängert werden. Die §§ 
548, 581 Abs. 1 BGB (Verjährung von Ersatzansprüchen) bleiben unberührt. 

 

§ 4 Pachtzins und Nebenkosten 

4.1 Die Überlassung des Pachtgegenstandes an den Pächter erfolgt ohne Pachtzahlung. 

4.2 Nebenkosten sind alle etwaig anfallenden anteiligen Betriebskosten im Sinne der Be-
triebskostenverordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.06.2021 (BGBl. I S. 1858) (Stand 2023), die als Anlage 9 Bestandteil des 
Vertrages wird.  

Als sonstige Nebenkosten im Sinne der Nummer 17 der Betriebskostenverordnung kön-
nen insbesondere die Schnee- und Eisbeseitigung, Feuerlöscherwartung, Dachrinnen-
reinigung, Lüftungswartung, Wartung einer Hebeanlage, Objektschutz, Glasreinigung 
der festen Fensterelemente, Wartung der Brand- und Rauchmelde-anlagen, Wartung 
der technischen Geräte der Kücheneinrichtung, Wartung der Fettabscheideanlage, 
Wartung der Schiebetürelemente, Überprüfungskosten der Abflüsse, Wartung der Blitz-
schutzanlage, Wartungskosten vorhandener Pumpen, Wartung von Silikonfugen/War-
tungsfugen, Überprüfung und Wartung der Rückstausicherungen, Überprüfungskosten 
gemäß Trinkwasserverordnung, Müllmanagementkosten geltend gemacht werden, so-
weit sie anfallen. 

4.3 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Pächter die auf den Pachtgegenstand entfallen-
den Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Stromkosten, Heizung, Hausmüllentsorgung so-
wie die Kosten für die Entsorgung der Fettabscheider trägt.  

4.4 Auf die Nebenkosten, welche über den Verpächter abgerechnet werden, zahlt der Päch-
ter im Voraus 5.000,00 EUR -netto- zuzüglich 19% USt. i.H.v. 950,00 EUR monatlich. 
Der Verpächter kann die Nebenkostenvorauszahlungsbeträge erhöhen, wenn festge-
stellt wurde oder absehbar ist, dass die Vorauszahlungen des Pächters die zu erwar-
tenden Kosten nicht decken. Ergibt eine Abrechnung, dass die Vorauszahlungen des 
Pächters erheblich über den abzurechnenden Kosten liegen, hat der Pächter Anspruch 
auf entsprechende Reduzierung der Vorauszahlungen. 

https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._1858
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4.5 Der Pächter schließt unmittelbar mit dem Entsorger für die Speiseabfälle einen Vertrag 
und zahlt die Kosten direkt bei dem Entsorger.  

4.6 Die Betriebskostenvorauszahlung ist zum 3. des jeweiligen Monats fällig und unter dem 
Verwendungszweck „40017PAV00004 MM/JJJJ“ (Monat/Jahr) auf das Bankkonto des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern DE23 1300 0000 0013 0015 02 zu überweisen.  

4.7 Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den 
Eingang des Geldes auf dem benannten Konto des Verpächters an.  

4.8 Der Verzugszins und der Verzugsschaden bei verspäteter Zahlung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.   

4.9 Der Verpächter wird die endgültige Nebenkostenabrechnung jährlich unverzüglich 
nach Eingang aller Rechnungen vorlegen. Als Abrechnungszeitraum wird das Kalen-
derjahr festgelegt.  

Einwendungen gegen die Abrechnung muss der Pächter innerhalb von acht Wochen 
nach Zugang der Abrechnung schriftlich beim Verpächter geltend machen; ansonsten 
gilt die Abrechnung als genehmigt. 

§ 5 Aufrechnung, Minderung, Zurückbehaltung. 

5.1 Die Aufrechnung und die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes des Pächters sind aus-
geschlossen, sofern die Forderung nicht unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden 
ist. Außerdem muss der Pächter seine Absicht, gegenüber den Betriebskosten aufzurech-
nen, mindestens 1 Monat vor der Fälligkeit schriftlich angezeigt haben. 

5.2 Mit einer Gegenforderung kann der Pächter gegen die Forderung des Verpächters nur 
aufrechnen, wenn diese vom Verpächter dem Grunde und der Höhe nach anerkannt 
oder wenn sie tituliert ist. Unter den gleichen Voraussetzungen steht dem Pächter ein 
Zurückbehaltungsrecht zu. 

 

§ 6 Instandhaltung, Inventar, Ersatzbeschaffungen 

6.1 Der Pächter trägt die Kosten der Schönheitsreparaturen innerhalb der in § 1 Absatz 1 dieses 
Vertrages benannten Räume mit Ausnahme des Bewirtungsraums der Mensa. 

6.2 Der Verpächter trägt die Kosten für die bauliche Instandhaltung der in § 1 dieses Vertrages 
benannten Räume sowie für das fest mit dem Baukörper verbundene Inventar. Der Ver-
pächter trägt die Kosten für Kleinreparaturen an Türen, Glasscheiben, Schlössern, Toilet-
tenanlagen. 

6.3 Der Pächter hat aufgetretene und erkennbare Bauschäden, Mängel und sonstige Schä-
den am Pachtgegenstand unverzüglich dem Verpächter anzuzeigen. 

6.4 Der Pächter hat für die Sicherheit und Absperrung sämtlicher verpachteter Räumlich-
keiten zu sorgen und zu haften. 

6.5 Der Pächter ist verpflichtet, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch die vom Ver-
pächter Beauftragten im Pachtgegenstand zu dulden. Sofern die Wartungs- und In-
standsetzungsarbeiten eine vorübergehende Beeinträchtigung des Bewirtungsbetrie-
bes zur Folge haben, kann der Pächter keinen Schadensersatzanspruch herleiten. 

6.6 Der Pächter darf bauliche Ausbesserungen und Veränderungen an den Betriebsvorrichtun-
gen sowie Veränderungen am Inventar der überlassenen Räume nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des Verpächters vornehmen. Der Pächter haftet für Schäden als Folge dieser 
Veränderungen.  
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Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Pächter den ursprünglichen Zustand wie-
derherzustellen, wenn der Verpächter die Veränderungen nicht übernehmen will. 

6.7 Das überlassene Inventar (siehe Anlagen 2 und 7) ist pfleglich zu behandeln. Die Pfle-
gevorgaben der Hersteller der Küchentechnik sind strikt einzuhalten. 

Sollten Gegenstände abhandenkommen, trägt der Pächter die Kosten einer Ersatzbeschaf-
fung. Der Verpächter ist nicht zur Ersatzbeschaffung verpflichtet. 

6.8 Der Pächter ist nicht berechtigt, Einbauten, Zubehör und sonstige Einrichtungen, die im 
Eigentum des Verpächters stehen, aus dem Pachtgegenstand zu entnehmen. 

6.9 Sollte eine Reparatur eines Gegenstandes nach einvernehmlicher Einschätzung beider 
Vertragsparteien und ggfls. vorliegender Reparaturangebote wirtschaftlich nicht mehr 
sinnvoll sein, so beteiligt sich der Pächter mit 50% an den Nettokosten einer entspre-
chenden Ersatzbeschaffung. Der ersatzbeschaffte Gegenstand geht in das Eigentum 
des Verpächters über. Bei vorzeitigem, vom Pächter nicht zu vertretenden Ende des 
Pacht- und Bewirtschaftungsvertrages hat der Pächter einen Erstattungsanspruch sei-
nes Kostenanteils im Verhältnis des Zeitwertes des jeweiligen Gegenstandes. Dies gilt 
auch, wenn die übliche Nutzungsdauer des ersatzbeschafften Gegenstandes über das 
Ende des Vertragsverhältnisses mehr als 1 Jahr hinausgeht.  

6.10 Der Pächter ist verpflichtet, gemeinsam mit dem Verpächter einmal jährlich eine Inven-
tur der im Eigentum des Verpächters stehenden Einrichtungsgegenstände durchzufüh-
ren. Diese Inventur ist für den Verpächter kostenfrei zu halten. 

§ 7 Versicherungen, Haftung 

7.1 Der Pächter weist für den Pachtgegenstand und den Bewirtschaftungsbetrieb einen 
ausreichenden Versicherungsschutz gegen folgende Risiken nach: Feuer-, und Lei-
tungswasserschäden und eine Betriebshaftpflichtversicherung. Der Nachweis wird mit 
der jeweiligen aktuellen Police und einem Kontoauszug über die erfolgte Prämienzah-
lung auf Verlangen des Verpächters geführt. 
Kommt der Pächter dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Verpächter berechtigt, die 
genannten Versicherungen abzuschließen und die Kosten hierfür umzulegen. 

7.2 Der Pächter tritt bereits jetzt seine Ansprüche auf Versicherungsleistungen für Schäden 
am Pachtgegenstand universell an das Land Mecklenburg-Vorpommern ab. Der Päch-
ter zeigt den Versicherern die Abtretung an und wird diese verpflichten, den Verpächter 
unverzüglich zu unterrichten, wenn der Versicherungsschutz gleich aus welchem Grund 
endet. 

7.3 Verletzt der Pächter schuldhaft eine ihm nach diesem Vertrag obliegende Pflicht, so hat er 
dem Verpächter den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Verstöße gegen Verpflich-
tungen, die dem Pächter aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen obliegen, 
gelten als Verstöße gegen Vertragspflichten. Der Pächter hat ein Verschulden seiner Ange-
hörigen, seines Personals oder von Personen, die ihn im Zusammenhang mit dem Ge-
schäftsbetrieb aufsuchen, im gleichen Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden. 

7.4 Falls der Verpächter wegen Personen-, Vermögens- und Sachschäden, die im Bereich 
des Pachtgegenstandes oder im Zusammenhang mit dem Bewirtschaftungsbetrieb ent-
stehen in Anspruch genommen wird, so hat der Pächter den Verpächter von diesen 
Forderungen freizustellen und auch die Schadensabwicklung zu übernehmen. Das gilt 
nicht, wenn die Schäden durch bauliche Mängel verursacht werden, mit deren Beseiti-
gung der Verpächter in Verzug ist. 
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§ 8 Verkehrssicherungspflicht und Reinigungspflichten 

8.1 Der Pächter übernimmt hinsichtlich des Pachtgegenstand die dem Verpächter als Eigentü-
mer obliegende Verkehrssicherungspflicht mit privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher 
Wirkung gegenüber Dritten. Der Pächter stellt den Verpächter - soweit gesetzlich zulässig - 
von der Inanspruchnahme durch Dritte aus der Verletzung der vorgenannten Pflicht frei. 

8.2 Der Pächter reinigt und pflegt die ihm gemäß § 1 dieses Vertrages überlassenen Betriebs-, 
Aufenthalts- und Toilettenräume einschließlich Anlieferungsbereich (Ungezieferbekämp-
fung, Desinfektion) und das Inventar auf eigene Kosten. Darüber hinaus hat er für die Ver-
kehrssicherheit und Sauberkeit des Bewirtungsraums während der Öffnungszeiten der 
Mensa Sorge zu tragen. Hierzu zählen insbesondere auch das Reinigen der Tische und 
Stühle. 

§ 9 Weitere Nutzungen des Pachtgegenstandes 

9.1 Der Pächter ist berechtigt, auf einzelvertraglicher Basis mit der Leitung der Fachhochschule 
einen Veranstaltungsservice unter Einbeziehung der Möglichkeiten des Pachtgegenstandes 
anzubieten. 

9.2 Der Pächter ist zur Nutzung des Pachtgegenstandes für ein externes Catering (außerhalb 
der Dienststelle) nach vorheriger Genehmigung durch den Verpächter berechtigt. 

§ 10 Personal 

10.1 Der Pächter hat das für den Betrieb des in § 1 benannten Vertragsgegenstandes erforderli-
che Personal einzustellen und gemäß den Bestimmungen des § 9 Abs. 4 VgG M-V („Min-
destlohn“) in seiner jeweils geltenden Fassung zu entlohnen. 

10.2 Der Pächter legt dem Verpächter auf Verlangen eine Liste der, für die Erfüllung dieses Ver-
trags tätigen Personen vor. Der Verpächter ist berechtigt dieses Personal im Bedarfsfall auf 
seine Zuverlässigkeit und Eignung insbesondere nach dem SÜG M-V sowie dem IfSG hin 
überprüfen zu lassen. Hierfür darf er die Vorlage polizeilicher Führungszeugnisse verlangen. 
Unzuverlässiges Personal darf nicht beschäftigt werden. Sollte die Beschäftigung trotz Ab-
mahnung weiter erfolgen, berechtigt dieses zur fristlosen Kündigung des Vertrags. Darüber 
hinaus sind der Pächter und die von ihm beauftragten Personen zur Verschwiegenheit im 
Zusammenhang mit dienstlichen Informationen verpflichtet. 

10.3 Der Pächter trägt dafür Sorge, dass die für die Erfüllung dieses Vertrags tätigen Personen 
in keinen extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen, welche im Wi-
derspruch zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland oder zur Verfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern stehen, Mitglied sind oder mitarbeiten. Zur Wahrung die-
ser Interessen des Verpächters kann die Beschäftigung einzelner Personen untersagt wer-
den. Sollte die Beschäftigung trotz Abmahnung weiter erfolgen, berechtigt dieses zur frist-
losen Kündigung des Vertrags. 

§ 11 Prüfung des Betriebes 

11.1 Der Verpächter ist befugt, den Pachtgegenstand jederzeit, auch durch Beauftragte, zu be-
sichtigen. 

11.2 Der Pächter verpflichtet sich, dem Verpächter für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Be-
triebes der Mensa, spätestens zum 30.Juni eines jeden Jahres, den Jahresabschluss für 
das abgelaufene Geschäftsjahr (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die BWA) 
schriftlich zu übersenden. Zur Überprüfung der Angaben ist auf Verlangen dem Verpächter 
oder dem von ihm beauftragten Dritten, Einblick in die Geschäftsbücher und -aufzeichnun-
gen des Pächters zu gewähren. 
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§ 12 Übergabe des Pachtgegenstandes  

12.1 Mit der Übergabe des Pachtgegenstandes erhält der Pächter die in Anlage 5 dokumentier-
ten Schlüssel. Die Anfertigung weiterer Schlüssel ist kostenpflichtig und muss schriftlich 
beim Verpächter veranlasst werden, der diesem grundsätzlich zustimmen wird, soweit ein 
sachlicher Grund für den Mehrbedarf vorliegt. Sollte dem Pächter ein Schlüssel abhanden-
kommen, hat er den Verpächter hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren. Der Ver-
pächter kann bei Abhandenkommen eines Schlüssels auf Kosten des Pächters einen neuen 
Schließzylinder (falls ein Schlüssel mit Mehrfachschließberechtigung abhandenkommt, 
auch mehrere neue Schließzylinder oder bei Bedarf auch eine neue Schließanlage) mit der 
notwendigen Anzahl Schlüssel einbauen lassen. 

12.2 Die Vertragsparteien werden spätestens 4 Wochen vor Ende des Vertragsverhältnisses eine 
gemeinsame Begehung des Pachtgegenstandes vornehmen und dessen Zustand feststel-
len. 

12.3 Mit Ende der Vertragszeit hat der Pächter den Pachtgegenstand in einem Zustand, der dem 
Zustand bei der Übernahme mindestens entspricht, und geräumt von allen nicht im Eigen-
tum des Verpächters stehenden Gegenständen, zurückzugeben. Der Pächter hat zum Ver-
tragsende auch die von ihm mit dem Pachtgegenstand fest verbundenen Gegenstände zu 
entfernen und den vorher bestehenden Zustand wiederherzustellen, sofern die Parteien 
nichts anderes vereinbaren. 

12.4 Die überlassenen Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände sind vollständig und in ge-
brauchsfähigem Zustand an den Verpächter zurückzugeben. Ebenso sind die ihm überge-
benen oder selbst beschafften Schlüssel abzuliefern. Für fehlende Gegenstände haftet er 
dem Verpächter in Höhe des Wiederbeschaffungswertes, außer, dass den Pächter kein Ver-
schulden trifft. 

12.5 Der Pächter ist nur berechtigt, eigene Sachen, insbesondere Mobiliar und bauliche Anlagen 
auf dem Pachtgegenstand zurückzulassen, wenn ihm dies der Verpächter auf Anforderung 
schriftlich bis spätestens sechs Wochen vor Ablauf der Vertragszeit bestätigt hat. Dem 
Pächter ist bekannt, dass der Verpächter für den Fall, dass eigene Sachen zurückgelassen 
werden dürfen, kein Wertersatz dafür leisten wird. 

12.6 Über die Rückgabe des Pachtgegenstandes erstellen die Parteien ein gemeinsames Rück-
gabeprotokoll, hier können Abweichungen von der Rückbauverpflichtung einvernehmlich 
geregelt werden. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche bei Ende des Vertrags 
beträgt ein Jahr. Die Frist beginnt mit Unterzeichnung des Rückgabeprotokolls durch beide 
Parteien. 

§ 13 Ansprechpartner 

13.1 Grundsatzfragen der Vertragsabwicklung sind ausschließlich zwischen Verpächter und 
Pächter zu regeln. Die Leitung der Fachhochschule ist bei Bedarf informativ zu beteiligen. 

13.2 Darüber hinaus setzen die Vertragsparteien für Regelungen vor Ort Ansprechpartner ein. 
Diese sind: 

1. Für den Verpächter: Objektbetreuer: Torsten Menzer 

 Telefon: 0385/58887975 

 e-mail:  torsten.menzer@nb.sbl-mv.de 

2. Für den Pächter: Küchenleiter:   ………………………. 
Telefon:  

 e-mail:        @              .de 
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§ 14 Mitbestimmung des Personalrates 

14.1 Dem Pächter ist bekannt, dass der Vertrag der Mitbestimmung der Personalvertretung der 
Dienststelle der in §1 benannten Liegenschaft unterliegt. § 69 Nr. 4 Personalvertretungsge-
setz Mecklenburg-Vorpommern ist anzuwenden. 

14.2 Der Beauftragte der Personalvertretung der in §1 Abs. 1 benannten Dienststelle, der Pächter 
und der Ansprechpartner des Verpächters können einen Mensaausschuss bilden. Dieser 
überwacht ggf. die Einhaltung der Bestimmungen des Vertrages, soweit Interessen der Be-
amten, Angestellten oder Arbeiter berührt werden. 

§ 15 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages. 

15.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

15.2 Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

15.3 Mehrere Personen als Pächter haften für die Verpflichtungen aus dem Vertrag als Ge-
samtschuldner 

15.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder nichtig oder un-
wirksam werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so wird die Gültigkeit des Vertrages 
im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung 
durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen wirtschaftlich so weit 
wie möglich entspricht. 

15.5 Vorstehender Vertrag ist von beiden Teilen gelesen, genehmigt und eigenhändig unter-
schrieben worden. 

15.6 Jeder Vertragspartner besitzt eine Vertragsausfertigung. 

15.7 Erfüllungsort ist Güstrow und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Neubrandenburg. 

 
 
 
Neubrandenburg, den    Neubrandenburg, den 
 
 
 
 
 
 
.................................................    .................................................................. 
Verpächter       Pächter 
 
 


